
ILFD / ZEA: Vorentwurf vom 14.03.2006 

ERLÄUTERNDER BERICHT  
zum Vorentwurf zur Änderung des Gesetzes vom 15. No-
vember 1996 über das freiburgische Bürgerrecht (BRG) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen den Vorentwurf zur Änderung des Gesetzes über das freiburgische Bürger-
recht und den erläuternden Bericht dazu. Der Bericht ist wie folgt gegliedert: 
 

I Einführung 

1. Die Gründe für die Revision 

2. Die wichtigsten Neuerungen 

3. Finanzielle und personelle Auswirkungen 

4. Übereinstimmung mit dem europäischen Recht 

II Kommentar zu den einzelnen Gesetzesbestimmungen 

 

I EINFÜHRUNG 

1 Die Gründe für die Revision 

Artikel 69 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004 sieht ausdrücklich vor, dass die 
Einbürgerungsgebühr aufgehoben und ein Beschwerderecht gegen Einbürgerungsentscheide einge-
führt wird. Das Bürgerrechtsgesetz muss daher entsprechend geändert werden. Es gilt einerseits, 
jede Möglichkeit zur Erhebung einer Einbürgerungsgebühr zu streichen und andererseits ein Be-
schwerderecht gegen negative Einbürgerungsentscheide einzuführen. Es handelt sich hier um das 
Projekt Nr. 17 zur Umsetzung der neuen Kantonsverfassung (vgl. Bericht Nr. 170 des Staatsrats an 
den Grossen Rat über die Umsetzung der neuen Kantonsverfassung). 

Das Einbürgerungsrecht entwickelt sich ständig weiter. Vor kurzem hat das Bundesgericht im 
Rahmen einer Beschwerde in diesem Bereich ein wichtiges Urteil erlassen (Entscheid «Emmen»; 
BGE 129 I 217). Darin kommt das Bundesgericht zum Schluss, dass ein Urnenentscheid zur Ertei-
lung des Gemeindebürgerrechts kein angemessenes Verfahren darstellt, da dabei gewisse verfas-
sungsmässige Garantien und insbesondere das Willkürverbot verletzt werden. Zudem haben abge-
wiesene Einbürgerungsbewerberinnen und –bewerber nach Ansicht des Bundesgerichts Anspruch 
auf eine Begründung des negativen Entscheids. 

Auch das Bundesrecht wurde vor kurzem geändert. Gemäss dem neuen Artikel 38 des Bundesge-
setzes über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (BüG – SR 141.0) dürfen Bundes-, 
Kantons- und Gemeindebehörden bei ordentlichen Einbürgerungen nur noch Verwaltungsgebühren 
erheben, die dem Kostendeckungsprinzip unterliegen. Dem Bundesgesetzgeber war also wie dem 
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freiburgischen Verfassungsrat daran gelegen, alle finanziellen Hindernisse im Einbürgerungsbe-
reich zu beseitigen. 

Die neue Kantonsverfassung, die neue Bundesgesetzgebung und der Entscheid «Emmen» machen 
daher eine Revision der kantonalen Gesetzgebung über das freiburgische Bürgerrecht notwendig. 
 

2 Die wichtigsten Neuerungen 

Das geltende Gesetz über das freiburgische Bürgerrecht wurde vom Grossen Rat am 15. November 
1996 erlassen und seither nicht geändert. Diese Revision bietet daher Gelegenheit, gewisse Anpas-
sungen vorzunehmen und der Entwicklung der Praxis sowie den im Einbürgerungsbereich gemach-
ten Erfahrungen Rechnung zu tragen. Der vorliegende Entwurf beinhaltet folgende Neuerungen: 
 
2.1 Aufhebung der kantonalen und kommunalen Einbürgerungsgebühr 

Diese Aufhebung erfordert keine grossen Erklärungen. Sie ergibt sich aus der neuen Kantonsverfas-
sung und dem geänderten Bundesrecht. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass diese Gesetzesände-
rung für den Staat Einnahmenausfälle von jährlich rund 500 000 Franken nach sich zieht. Auch die 
Einbürgerungsgebühr der Gemeinden wird aufgehoben. In Zukunft können lediglich Verwaltungs-
gebühren nach dem Kostendeckungsprinzip basierend auf dem Tarif vom 8. Juli 1997 der bei Ein-
bürgerungen erhobenen Gebühren erhoben werden. 
 
2.2 Einführung eines Rechtsmittels gegen negative Einbürgerungsentscheide 

Die Verfassung berücksichtigt die Entwicklung des Einbürgerungsrechts, namentlich infolge des 
Entscheids Emmen, und schreibt ein Beschwerderecht für Personen vor, denen das Kantons- oder 
Gemeindebürgerrecht verweigert wurde. Eine Beschwerde ist aber nur möglich, wenn die Gründe 
des negativen Entscheids bekannt sind. Deshalb geht die Einführung eines Rechtsmittels logischer-
weise mit der Pflicht zur Begründung eines abschlägigen Einbürgerungsentscheids einher. 
 
2.3 Definition der einzelnen Elemente des Integrationsbegriffs 

Am 26. September 2004 lehnte das Schweizer Stimmvolk den Bundesbeschluss über die ordentli-
che Einbürgerung sowie über die erleichterte Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer 
der zweiten Generation ab. Ein verkannter Aspekt dieser Revision war die Einführung eines Kon-
zepts und von Empfehlungen im Bereich der Integration durch den Bund. Dabei wurden gewisse 
Elemente definiert, die im Einbürgerungsbereich zum Begriff der Integration gehören. Diese Ent-
wicklung gründete vor allem auf der zunehmenden Bedeutung dieses Begriffs im Zusammenhang 
mit der Erteilung des Schweizer Bürgerrechts. Die vorliegende Revision bietet Gelegenheit, die 
Überlegungen des Bundesamts für Migration in das kantonale Recht aufzunehmen und die Elemen-
te, die zum Begriff der Integration gehören, klar festzulegen (vgl. Zeitschrift für das Zivilstands-
wesen Nr. 11/2004, S. 380-385). 
 
2.4 Festlegung eines Rahmens für die Wohnsitzerfordernisse der Gemeinden 

Der Vorentwurf enthält eine Bestimmung, gemäss der die von den Gemeinden festgelegte Wohn-
sitzdauer vor der Einreichung eines Einbürgerungsgesuchs eine bestimmte Anzahl Jahre nicht über-
schreiten darf. Damit soll verhindert werden, dass die Anforderungen an die Wohnsitzdauer so hoch 
angesetzt werden, dass es praktisch unmöglich wird, ein Einbürgerungsgesuch einzureichen. Die 
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Wohnsitzdauer für den Kanton beträgt drei Jahre. Es schien daher sinnvoll, dieselbe Regelung in 
Bezug auf die Aufenthaltsdauer in der Gemeinde einzuführen. 
 
2.5 Angabe der Aufenthaltstitel, die zur Einreichung eines Einbürgerungsgesuchs berechtigen 

Die kantonale Gesetzgebung schreibt nicht vor, welchen Aufenthaltstitel eine Person, die das 
Schweizer Bürgerrecht beantragt, besitzen muss. Im Laufe der letzten Jahre hat sich diesbezüglich 
jedoch auf Bundes- und Kantonsebene eine Praxis entwickelt. Diese Gesetzesrevision bietet Gele-
genheit, klar zu regeln, welche Voraussetzungen im Bereich Aufenthalt oder Niederlassung erfüllt 
sein müssen, damit das kantonale und das Schweizer Bürgerrecht beantragt werden kann. 
 
2.6 Festsetzung eines Mindestalters für die Einreichung eines Einbürgerungsgesuchs 

Das Bundesgesetz enthält nicht viele Hinweise, was das für ein Einbürgerungsgesuch erforderliche 
Mindestalter betrifft. Es hält lediglich fest, dass das Gesuch einer minderjährigen Person von ihrem 
gesetzlichen Vertreter eingereicht werden muss und dass Gesuchsteller ab dem vollendeten 
16. Altersjahr ihren Willen, das Schweizer Bürgerrecht zu erwerben, schriftlich erklären müssen. 
Das Bundesrecht lässt den Kantonen de facto einen beachtlichen Handlungsspielraum. Das kantona-
le Gesetz von 1996 sieht keine Bedingungen bezüglich des Alters der Einbürgerungsbewerberinnen 
und –bewerber vor. Einige Gemeinden haben ein Mindestalter eingeführt, da sie es nicht schätzen, 
wenn sehr junge Kinder ein individuelles Einbürgerungsgesuch stellen. Es gibt also eine gewisse 
Vielfalt von Lösungen, die eine einheitliche kantonale Regelung erfordern. 
 
2.7 Kompetenzzuweisung für die Erstellung eines Erhebungsberichts und Umfang der Erhebung 

Das Amt für Zivilstandswesen und Einbürgerungen ist eine Instruktionsbehörde. Es fällt keine Ent-
scheide, muss jedoch die dazu notwendigen Informationen zusammentragen. Artikel 45 und 46 des 
Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) enthalten zwar den Grundsatz, wonach die Be-
hörde die erforderlichen Abklärungen im Rahmen einer Entscheidungsfindung von Amtes wegen 
vornimmt, doch es scheint trotzdem sinnvoll, die Zuständigkeit des Amtes für die notwendigen Ab-
klärungen sowie deren Umfang im Spezialgesetz festzulegen. Diese Massnahme ist an sich nicht 
neu, hat aber auch didaktische Bedeutung. 
 
2.8 Änderung des Einbürgerungsverfahrens 

Gegenwärtig verlangt das Amt für Zivilstandswesen und Einbürgerungen von den Gemeinden sys-
tematisch eine Stellungnahme, bevor es das Dossier zur Erteilung der eidgenössischen Einbürge-
rungsbewilligung an die zuständige Bundesbehörde (Bundesamt für Migration) weiterleitet. Da-
durch verzögert sich das Verfahren, bis die Stellungnahme der Gemeinde vorliegt. Neu soll nun das 
Dossier direkt an die Bundesbehörde weitergeleitet werden, sobald der Erhebungsbericht vorliegt, 
ohne dass zuerst die Stellungnahme der Gemeinde eingeholt wird. Nach Erhalt der eidgenössischen 
Einbürgerungsbewilligung wird das Dossier zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts direkt an die 
Gemeinde weitergeleitet. Mit dieser Änderung wird das Verfahren vereinfacht, so dass die Gesuche 
schneller behandelt werden können. Die Befugnisse der Gemeinden, die weiterhin für die Verlei-
hung des Gemeindebürgerrechts zuständig sind, werden dadurch in keiner Weise beschnitten. 
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2.9 Offizieller Empfang für neue Bürgerinnen und Bürger 

Nach Abschluss des Einbürgerungsverfahrens erhalten die neuen Bürgerinnen und Bürger zurzeit 
eine einfache Mitteilung der Verwaltung, die sie über ihre Einbürgerung in Kenntnis setzt. Auch die 
Einbürgerungsurkunde wird ihnen per Post zugestellt. Mit der Einführung eines offiziellen Emp-
fangs soll die symbolische Bedeutung des durch den Grossen Rat verliehenen Bürgerrechts unter-
strichen und die Aufnahme der neuen Schweizerinnen und Schweizer in die Gemeinschaft ihrer 
Wahlheimat mit einem starken Zeichen begangen werden. 
 

3 Finanzielle und personelle Auswirkungen 

Die Aufhebung der Einbürgerungsgebühr, die sowohl von der neuen Kantonsverfassung als auch 
vom neuen Bundesgesetz verlangt wird, hat für den Staat ab 2006 Einnahmenausfälle von jährlich 
rund 500 000 Franken zur Folge. Diese Zahl basiert auf den Einnahmen des Amts für Zivilstands-
wesen und Einbürgerungen in den letzten Jahren. Die Verwaltungsgebühren ihrerseits müssen ent-
sprechend der tatsächlichen Kosten des Amts erhoben werden. 

Die Revision sollte keine besonderen personellen Auswirkungen haben. Die Aufgaben des Perso-
nals werden durch die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen nicht wesentlich geändert. Die Abtei-
lung «Einbürgerungen» des Amtes verfügt gegenwärtig über zwei halbtags angestellte Sekretärin-
nen und eine Auszubildende. Ausserdem erfordert die Überprüfung der Zivilstandsdaten schon heu-
te die Dienste eines vollamtlich beschäftigten Zivilstandsbeamten. 
 

4 Übereinstimmung mit dem europäischen Recht 

Die Europäische Union hat im Einbürgerungsbereich keine Gesetze erlassen. Es gibt keine ein-
schlägigen Gemeinschaftsbestimmungen, da dieser Bereich in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
fällt. Es besteht lediglich der Grundsatz, wonach jeder Bürger eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union europäischer Bürger ist. Da Gemeinschaftsbestimmungen fehlen, stellt sich das Problem der 
Übereinstimmung mit dem europäischen Recht bei diesem Gesetzesentwurf nicht. 
 

II KOMMENTAR ZU DEN EINELNEN GESETZESBESTIMMUNGEN 

Art. 1: Änderung des Gesetzes vom 15. November 1996 über das freiburgische Bürgerrecht 

Artikel 6 BRG 

Absatz 1 übernimmt im Wesentlichen den Aufbau des bisherigen Artikels 6. Es wurden einige re-
daktionelle Änderungen vorgeschlagen, vor allem bei Buchstabe c und d. In Bezug auf die öffentli-
chen Pflichten präzisiert der Gesetzesentwurf eine an sich offensichtliche Voraussetzung: dass die 
Erfüllung der öffentlichen Pflichten nicht nur Absicht, sondern Realität sein muss. Zu den öffentli-
chen Pflichten gehören beispielsweise die Bezahlung der Steuern oder andere gesetzliche Pflichten, 
oder auch die Erfüllung von Bürgerpflichten. 

Buchstabe e enthält eine geringfügige Änderung der Bedingung, wonach Einbürgerungsbewerbe-
rinnen und –bewerber in den letzten fünf Jahren vor der Gesuchseinreichung keine Straftat began-
gen haben dürfen. Das geltende Gesetz verwendet den Begriff der schweren Straftat. Wie die Praxis 
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gezeigt hat, wurde dieser Begriff unterschiedlich ausgelegt. Die neue Fassung dieser Bestimmung 
zielt deshalb auf Personen mit einem verwerflichen Verhalten ab. Es geht hier darum, das Verhalten 
von Personen zu sanktionieren, die wissentlich gegen die Rechtsordnung verstossen, ohne dass sie 
unbedingt eine schwere Straftat begehen. Die folgenden Beispiele sollen die Bedeutung der vorge-
schlagenen Änderung erläutern: 

- Jemand hat einen Verkehrsunfall, der eine schwere Widerhandlung gegen das Strassenver-
kehrsgesetz darstellt. Ein solcher Unfall kann schwerwiegende Folgen für Dritte haben. Trotzdem 
wäre es unverhältnismässig, dieser Person die Einbürgerung zu verweigern, denn ein solcher Vor-
fall weist nicht unbedingt auf eine Neigung zur Missachtung der Rechtsordnung des Gastlandes hin. 

- Eine Person, die sich verschiedene kleine Delikte zuschulden kommen lässt (Ladendieb-
stahl, Entwendung zum Gebrauch, Entwendung), begeht dagegen nicht unbedingt eine schwere 
Straftat. Trotzdem kann solches Verhalten Ausdruck einer Missachtung des Eigentums Dritter und 
der Rechtsordnung sein, selbst wenn keine schwere Straftat im Sinne des Strafrechts vorliegt. Es 
wäre gerechtfertigt, solches Verhalten im Rahmen eines Einbürgerungsverfahrens zu berücksichti-
gen. 

Die neue Bestimmung zieht grundsätzlich keine Praxisänderung nach sich. Es geht lediglich darum, 
Handlungen, die von einem mangelnden Respekt gegenüber der Rechtsordnung zeugen, besser 
sanktionieren zu können. Der Begriff der Vorsätzlichkeit kann bei der Beurteilung des Dossiers 
einer Person sowie der begangenen Widerhandlungen ebenfalls ein Kriterium sein. 

Buchstabe g des ersten Absatzes verweist auf den neuen Artikel 6a des Entwurfs, der die einzelnen 
Elemente des Integrationsbegriffs definiert. 

Absatz 2 sieht vor, dass die Einbürgerungsbedingungen nicht nur für den Gesuchsteller gelten, son-
dern auch für seine engsten Familienmitglieder, d.h. Ehegatte und Kinder. Die Praxis der letzten 
Jahre hat nämlich gezeigt, dass das Einbürgerungsgesuch sehr oft nur von einem Ehegatten, in der 
Regel vom Ehemann, eingereicht wird. Dabei geht es sehr oft darum zu verbergen, dass die Frau 
des Gesuchstellers nach Jahren in der Schweiz weder Deutsch noch Französisch spricht oder dass 
sie die Einbürgerungsbedingungen nur teilweise erfüllt. 

Der zweite Satz dieses neuen Absatzes behält Ausnahmen aus wichtigen Gründen vor, insbesondere 
für minderjährige Kinder. Es ist also weiterhin möglich, dass ein minderjähriger Gesuchsteller ein 
Einbürgerungsgesuch einreicht, selbst wenn seine Eltern die Voraussetzungen für eine Einbürge-
rung nicht erfüllen. Hier geht es darum, einen klaren Grundsatz aufzustellen, gleichzeitig aber Aus-
nahmen für besondere Einzelfälle vorzubehalten. 

Artikel 6a BRG 

Diese Bestimmung ist neu und definiert die Elemente, die zum Begriff der Integration gehören. Sie 
übernimmt die Grundsätze, die das Bundesamt für Migration im Rahmen der Revision der Bundes-
gesetzgebung aufgestellt hatte, über die am 26. September 2004 abgestimmt wurde. 

Absatz 1 enthält das Prinzip der Integration als Grundvoraussetzung für die Erlangung des freibur-
gischen Bürgerrechts und der schweizerischen Staatsangehörigkeit. Dieser Grundsatz bleibt unver-
ändert, selbst wenn die Bestimmung leicht anders formuliert ist als Artikel 6 Bst. d des Gesetzes 
von 1996. 

Absatz 2 zählt die wichtigsten Elemente auf, die zum Begriff der Integration gehören: 

a) Teilnahme am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben: Diese Bedingung ist leicht 
zu verstehen. Sie bedeutet, dass Gesuchstellende vor allem beruflich integriert sein und sich für das 
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soziale und kulturelle Leben ihres Gastlandes interessieren müssen. Berufliche Integration bedeutet 
jedoch nicht unbedingt, dass der Gesuchsteller zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung erwerbstätig 
sein muss. Arbeitslosigkeit, Invalidität oder Krankheit können alle treffen. In einem solchen Fall 
muss der Gesuchsteller aber darlegen, dass er erwerbstätig war oder ein Leben führte, das es ihm 
erlaubte, zu arbeiten, autonom, aktiv zu sein und Kontakte zur Gesellschaft zu pflegen. Die Arbeit 
ist auch ein wichtiger Integrationsfaktor, sei es nur schon durch die Kontakte mit Arbeitskollegin-
nen und –kollegen, die sich daraus ergeben. 

b) Beachtung der für das friedliche Zusammenleben in der Gesellschaft elementaren Regeln: 
Fachleute im Einbürgerungsbereich stellen seit einigen Jahren fest, dass die Zahl der Einbürge-
rungsbewerber, die sich inakzeptabel verhalten, auch wenn sie nie strafrechtlich verurteilt wurden, 
zugenommen hat. Man könnte von mangelndem Respekt oder einer unterschwelligen Aggressivität 
sprechen, die sich bei der ersten Gelegenheit manifestiert. Sehr oft handelt es sich dabei um junge 
Einbürgerungsbewerber. Ein solches Verhalten scheint nicht vereinbar mit der Verleihung des 
Schweizer Bürgerrechts. Von einem künftigen Schweizer Bürger darf man im Gegenteil erwarten, 
dass er sich verantwortungsvoll verhält und andere respektiert. Eine inakzeptable Verhaltensweise 
trägt nicht zur Integration bei und ist dem Verständnis der Gesellschaft gegenüber Migrantinnen 
und Migranten abträglich. Wenn solche Personen das Schweizer Bürgerrecht erhalten, steigert dies 
nur das Unverständnis der Bevölkerung gegenüber gewissen Situationen sowie die sozialen Span-
nungen. 

c) Respektierung der grundlegenden verfassungsmässigen Prinzipien und der schweizerischen 
Lebensgewohnheiten: Diese Prinzipien ergeben sich aus der Bundesverfassung und aus der Kan-
tonsverfassung. Das Leben in der Schweiz bedingt die Beachtung unserer grundlegenden demokra-
tischen Prinzipien. Alle Menschen müssen die Grundwerte des Landes respektieren, in dem sie 
wohnen. Dabei geht es nicht nur darum, das Gesetz zu achten, sondern auch darum, durch die eige-
ne Lebensweise gewisse unantastbare Werte unserer Gesellschaft anzuerkennen und sie als Mitglied 
der Gesellschaft auch zu respektieren. Dies heisst also Beachtung der Rechtsordnung, aber auch 
Anerkennung des Primats des Rechts, des Grundsatzes der Gleichberechtigung von Frau und Mann, 
des Zugangs zu Bildung und Gesundheitsversorgung für alle, des Rechts auf Selbstbestimmung bei 
wichtigen Entscheiden des Privatlebens, Achtung der Mitmenschen einschliesslich der Mitglieder 
der eigenen Familie usw. 

Die geforderte Respektierung der grundlegenden verfassungsmässigen Grundsätze und der schwei-
zerischen Lebensgewohnheiten bedeutet aber nicht, dass sich die Einbürgerungsbewerber vollstän-
dig assimilieren müssen. Eine erfolgreiche Integration der Migrantinnen und Migranten bedingt 
jedoch, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner dieses Landes ungeachtet ihrer Herkunft nach 
denselben Regeln zusammen leben können. Das Amt für Zivilstandswesen und Einbürgerungen 
stellt fest, dass die Einbürgerungsbewerberinnen und –bewerber in der Regel integriert sind. Man 
sollte aber trotzdem wachsam bleiben und die Probleme, die eine völlig andere Lebensweise im 
Rahmen der Einbürgerungen, aber auch in Bezug auf die Wahrnehmung und die Aufnahme der 
Migrantinnen und Migranten durch die Bevölkerung verursachen können, nicht auf die leichte 
Schulter nehmen. Die Erteilung des Schweizer und Freiburger Bürgerrechts an Personen mit Le-
bensgewohnheiten, die uns völlig fremd sind, ist tatsächlich problematisch und kann langfristig zu 
Spannungen führen. 

d) Fähigkeit, sich in einer Landessprache des Kantons auszudrücken: Die Kenntnis der Sprache 
des Gastlandes ist eine offensichtliche Voraussetzung für die Integration der Einbürgerungsbewer-
berinnen und –bewerber. Es ist undenkbar, dass man das Bürgerrecht eines Landes erhält, dessen 
Sprache man nach zwölf Jahren immer noch nicht beherrscht. Deshalb hatte der Bund diesen 
Grundsatz bereits bei den Arbeiten zur Revision der Bundesgesetzgebung aufgestellt, die vom 
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Stimmvolk am 26. September 2004 abgelehnt wurde. Es ist daher sinnvoll, diese Bedingung im 
Rahmen der vorliegenden Revision formell zu verankern. Das Bundesgericht hat im Übrigen vor 
kurzem den Entscheid einer Gemeinde geschützt, die einem Ausländer wegen ungenügender 
Deutschkenntnisse das Bürgerrecht verweigert hatte. Für den Kanton ist diese Bedingung an sich 
nicht neu, doch erhält sie mit ihrer Festschreibung im Gesetz mehr Gewicht. 

e) Angemessene Kenntnisse des öffentlichen und politischen Lebens: Hier geht es darum sicher-
zustellen, dass die künftigen Schweizer Bürgerinnen und Bürger wissen, wie unsere politischen 
Institutionen funktionieren. Diese Bedingung ist nicht neu. Die Einbürgerungskommission des 
Grossen Rates stellt seit Jahren immer auch ein paar Fragen zu den wichtigsten politischen Behör-
den auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene. Ausserdem unternehmen einige Gemeinden bereits 
grosse Anstrengungen, um Staatskundekurse für Einbürgerungsbewerberinnen und –bewerber zu 
organisieren. Das Amt für Zivilstandwesen und Einbürgerungen hat ebenfalls einen Kurs auf Kan-
tonsebene eingeführt. Dieser ist für Ausländerinnen und Ausländer bestimmt, deren Gemeinden 
keinen Kurs anbieten. 

Artikel 8 Abs. 6 BRG 

Das freiburgische Bürgerrechtsgesetz sieht gegenwärtig eine Wohnsitzdauer von 3 Jahren im Kan-
ton vor, davon zwei Jahre in den letzten fünf Jahren vor der Einreichung des Gesuchs (Absatz 1). Es 
enthält jedoch keine Angaben zur Wohnsitzdauer in der Gemeinde; diese Bedingung wird dem Er-
messen der Gemeinden überlassen. Mit dem neuen Absatz 6 soll eine Höchstdauer für die Wohn-
sitzerfordernisse der Gemeinden festgelegt werden, nämlich 3 Jahre, wie dies das Gesetz für den 
Wohnsitz im Kanton vorsieht. Es geht darum zu vermeiden, dass zu hohe Anforderungen an die 
Wohnsitzdauer in der Gemeinde ein Hindernis für die Einreichung eines Einbürgerungsgesuchs 
bilden. Man muss hier auch die heutige Mobilität, insbesondere aus beruflichen Gründen, berück-
sichtigen. 

Artikel 8a BRG 

Das geltende Gesetz von 1996 enthält keine Angabe zum Aufenthaltstitel, den eine Gesuchstellerin 
oder ein Gesuchsteller besitzen muss. Die Praxis hat sich aber in den letzten Jahren weiter ent-
wickelt, was der neue Artikel berücksichtigt. 

So stellt das Bundesamt für Migration schon jetzt keine Einbürgerungsbewilligungen an Inhaber 
eines Ausweises N (Asylsuchende) aus. Wegen der Dauer der Einbürgerungsverfahren kam es häu-
fig vor, dass jugendliche Gesuchsteller die erforderliche Wohnsitzdauer von zwölf Jahren in der 
Schweiz erfüllten, weil die Aufenthaltsjahre zwischen dem 10. und 20. Lebensjahr doppelt zählen 
(vgl. Artikel 15 Abs. 2 BüG). 

Die Frage der vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländer (Ausweis F) stellt eben-
falls ein Problem dar. Das Bundesamt für Migration wollte diese Frage nicht regeln und überlässt 
die Kompetenz den Kantonen. Da sich Personen mit einem Ausweis F definitionsgemäss nur vor-
übergehend in der Schweiz aufhalten, hat die Einbürgerungskommission des Grossen Rates 2004 
beschlossen, solche Gesuchsteller dem Grossen Rat nicht systematisch zur Einbürgerung zu emp-
fehlen. Sie werden eingeladen, zuerst bei den zuständigen Behörden einen Ausweis B aus humani-
tären Gründen zu beantragen. Diese Lösung, die zunächst befriedigend schien, zeigte jedoch schnell 
ihre Grenzen. Die Erteilung eines Ausweises B aus humanitären Gründen an vorläufig Aufgenom-
mene ist an bestimmte Bedingungen gebunden, wie z.B. genügende Integration, gute Kenntnisse 
des Französischen oder des Deutschen, aber auch Garantie einer vollständigen und dauerhaften fi-
nanziellen Unabhängigkeit. Besonders hier stellen sich oft Probleme. Die Bundesbehörde ist häufig 
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der Auffassung, dass diese Bedingung nicht oder zumindest nicht dauerhaft erfüllt ist, und stellt 
deshalb keinen Ausweis B aus humanitären Gründen aus. Zudem schickt das Amt für Bevölkerung 
und Migration des Kantons Freiburg aus Gründen der Glaubwürdigkeit keine Dossiers an die Bun-
desbehörde, die keine guten Erfolgschancen haben. Infolge von mehreren schwierigen Fällen hat 
die Kommission des Grossen Rates beschlossen, Einbürgerungsgesuche von vorläufig Aufgenom-
menen einzeln zu prüfen. 

Aufgrund dieser Erwägungen legt Artikel 8a Abs. 1 des Entwurfs den Grundsatz fest, dass Gesuch-
stellende über eine Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B) oder eine Niederlassungsbewilligung 
(Ausweis C) verfügen müssen. Dieser Grundsatz wurde auch auf gewisse Personen ausgedehnt, die 
sich längerfristig in der Schweiz aufhalten: das diplomatische und das internationale Personal be-
stimmter Institutionen. In unserem Kanton betrifft dies vor allem einige Beamte des Weltpost-
vereins in Bern. 

Im neuen Artikel 8a wird also eine etablierte Praxis verankert, wonach Einbürgerungsgesuche von 
vorläufig Aufgenommenen nicht behandelt werden. Diese Regel ist sinnvoll, da es sich dabei wie 
erwähnt um Personen handelt, die sich definitionsgemäss nur vorübergehend in der Schweiz auf-
halten. Trotzdem muss man auch Ausnahmen machen können, wenn ein solcher Aufenthalt länger 
dauert, wie dies heute schon geschieht. Absatz 2 erlaubt deshalb Ausnahmen bei Minderjährigen 
oder bei jungen Erwachsenen in Ausbildung. Humanitäre Gründe können ebenfalls berücksichtigt 
werden. 

Artikel 8b BRG 

Der erste Absatz ist eine rein redaktionelle Nachführung, mit der eine Lücke im Gesetz von 1996 
geschlossen werden soll. Der Wortlaut entspricht Artikel 36 Abs. 2 BRG, der die gleiche Regel im 
Rahmen der Erteilung des Gemeindebürgerrechts an freiburgische Bürgerinnen und Bürger vor-
sieht. Der Absatz korrigiert also einfach eine Lücke im Gesetz, die in der Praxis de facto schon ge-
schlossen ist. 

Absatz 2 enthält eine neue Bestimmung. Das Bundesgesetz macht keine Angaben zum Alter, das 
für die Einreichung eines Einbürgerungsgesuchs erforderlich ist. Diese Frage kann also von den 
Kantonen geregelt werden. Da das kantonale Gesetz diese Frage nicht formell regelt, ist es möglich, 
dass ein in der Schweiz geborenes Kind ausländischer Eltern bereits mit 11 Jahren ein individuelles 
Einbürgerungsgesuch stellen kann. Das Verfahren wird dabei in der Regel von den Eltern eingelei-
tet, die das Gesuch ihres Kindes unterzeichnen. Sehr junge Gesuchsteller verfügen aber nicht über 
die nötige Reife, um die Bedeutung ihres Schrittes wirklich zu verstehen. Viele Gemeindebehörden 
sehen solche Gesuche nicht gerne, da sie bei ihren Treffen mit den Gesuchstellern feststellen, dass 
es schwierig ist, ein Gespräch zu führen und die Gründe der Betroffenen zu verstehen, dies umso 
mehr, wenn die Eltern die Voraussetzungen für eine Einbürgerung nicht erfüllen. In einem solchen 
Fall wäre es wünschenswert, wenn die ganze Familie ein Gesuch stellen würde und nicht nur ein 
sehr junges Kind, das die Tragweite des Verfahrens nicht begreift. Aus diesen Gründen sieht der 
Entwurf ein Mindestalter von 16 Jahren für die Einreichung eines individuellen Einbürgerungsge-
suchs vor. Dies hat auch den Vorteil, dass die Praxis im Kanton vereinheitlicht wird, denn manche 
Gemeinden haben in ihren Reglementen selber ein Mindestalter für ein Gesuch zur Erteilung des 
Gemeindebürgerrechts festgelegt. Einige Gemeinden akzeptieren ein Einbürgerungsgesuch einer 
minderjährigen Person ab 11 Jahren, während andere ausdrücklich vorsehen, dass nur volljährige 
Personen ein individuelles Gesuch einreichen können. Es gibt also in diesem Bereich grosse Unter-
schiede zwischen den Gemeinden. 
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Artikel 10 BRG 

Diese Bestimmung verändert die geltende Praxis nicht grundlegend. Während das Gesetz von 1996 
vorsieht, dass das Amt systematisch einen Erhebungsbericht von der Kantonspolizei anfordert, er-
teilt Artikel 10 des Gesetzesentwurfs dem Amt die Befugnis, selbst einen Erhebungsbericht über die 
Situation der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers zu verfassen und dafür die Mitarbeit der Kan-
tonspolizei in Anspruch zu nehmen. Es ist nämlich sinnvoll, wenn das Amt für Zivilstandswesen 
und Einbürgerungen in komplizierteren Fällen gewisse Abklärungen direkt vornehmen kann, ohne 
immer über die Kantonspolizei gehen zu müssen. 

Absatz 2 zählt die wesentlichen Punkte der Erhebung auf. Er hat primär didaktische Bedeutung, 
denn das Amt ist bereits aufgrund der allgemeinen Regeln des VRG verpflichtet, die zur Entschei-
dungsfindung erforderlichen Informationen von Amtes wegen zu sammeln und dazu die nötigen 
Abklärungen vorzunehmen (vgl. Art. 45 VRG). Mit der Aufzählung der wichtigsten Punkte werden 
Art und Umfang der Abklärungen geklärt: 

a) Persönliche, soziale, berufliche und familiäre Situation: Diese Punkte sind nicht neu und wer-
den schon jetzt in den Berichten erhoben. 

b) Berufliche Ausbildung und schulische Situation, auch der minderjährigen Kinder: Bis jetzt 
machen die Berichte bei Gesuchen von Familien nicht viele Angaben zur Situation der Kinder. 
Normalerweise wird ohne weitere Details erwähnt, dass die Kinder eine Schule des Kantons besu-
chen. In den letzten Jahren kamen jedoch mehrere Fälle ans Licht, in denen die Kinder nicht in der 
Schweiz wohnhaft waren, obwohl gesagt wurde, sie seien hier und gingen in einer bestimmten Ge-
meinde zur Schule. Diese Kinder wohnten im Allgemeinen im Herkunftsland der Gesuchsteller und 
wurden von Familienangehörigen betreut. Solche Fälle dürfen nicht toleriert werden. Deshalb soll 
die Situation der Kinder, gegebenenfalls mit Hilfe der Schulbehörden, ebenfalls überprüft werden. 

c) Vorstrafen und Polizeidaten: Vorstrafen und Polizeidaten bilden schon jetzt einen integralen 
Bestandteil der Polizeiberichte. Damit kann festgestellt werden, ob eine Person schon einmal verur-
teilt wurde und wenn ja, für welche Straftat, und ob diese den Polizeibehörden bekannt ist. 

d) Schulden gegenüber dem Gemeinwesen und Erfüllung der öffentlichen Pflichten: Bei den 
Schulden gegenüber dem Gemeinwesen geht es vor allem um die Bezahlung der Steuern. Bei den 
öffentlichen Pflichten kann es sich aber auch um an andere Pflichten oder öffentliche Beiträge han-
deln (Sozialversicherungen, BVG, obligatorische Versicherungen nach UVG, IVG, AVIG, Rück-
zahlung von Sozialbeiträgen usw.). Da das Gesetz als Bedingung die Bereitschaft zur Erfüllung der 
öffentlichen Pflichten vorsieht, ist es angezeigt zu überprüfen, ob diese Voraussetzung auch wirk-
lich gegeben ist. 

e) Sprachkenntnisse und Respektierung der schweizerischen Lebensgewohnheiten: Hier geht 
es darum zu gewährleisten, dass die Anforderungen von Artikel 6a Bst. c und d erfüllt sind. Der 
Polizeibericht hält bereits jetzt fest, ob und wie sich die Gesuchsteller in einer der Sprachen des 
Kantons ausdrücken können und ob sie integriert sind. Diese Integrationsbedingungen sind wie er-
wähnt grundlegend für zukünftige Schweizerinnen und Schweizer, und es ist sinnvoll festzustellen, 
ob sie erfüllt sind. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Tatsache, dass das Amt diese Punkte 
selbst überprüfen kann, wichtig sein kann, da die Beamten der Kantonspolizei nicht über die erfor-
derliche Erfahrung verfügen, um dies beurteilen zu können. Angesichts der zunehmenden Komple-
xität der Einbürgerungsverfahren geht die Tendenz dahin, Erhebungsberichte von Spezialisten 
erstellen zu lassen. 

Die Überprüfung der Zivilstandsangaben (Absatz 3) ist nicht neu, sondern bereits unter der gelten-
den Gesetzgebung gängige Praxis. Neu ist dagegen die in Absatz 3 vorgesehene Möglichkeit, die 
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Echtheit von Zivilstandsurkunden im Zweifelsfall zu prüfen. Die Registrierung von Personen in der 
Datenbank « Infostar » setzt voraus, dass ihre Identität klar feststeht. Heute prüft das Amt schon die 
Echtheit von Zivilstandsurkunden bei Heiraten und anderen Zivilstandsereignissen (Geburt, Aner-
kennung oder Adoption). Damit soll sichergestellt werden, dass die vorgelegten Ausweise nicht 
gefälscht sind. Das Verfahren zur Echtheitsprüfung wird mit Unterstützung unserer diplomatischen 
Vertretungen im Ausland durchgeführt. Es wäre unlogisch, wenn man bei Zivilstandsereignissen 
strenge Kontrollen durchführt, bei Einbürgerungen dagegen nicht. Die Zivilstandsbehörden haben 
regelmässig mit gefälschten Dokumenten zu tun. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass solche Miss-
bräuche bei Einbürgerungen nicht vorkommen können. Identitätsdelikte gehören für die Zi-
vilstandsbehörden heute leider zum Alltag. Da die Gesuchsteller Schweizer Bürger werden wollen, 
muss gewährleistet sein, dass sie dies unter ihrer richtigen Identität werden, die gegebenenfalls von 
unseren konsularischen Diensten überprüft wurde. Das Verfahren zur Echtheitsprüfung soll übri-
gens auch nicht systematisch, sondern nur bei Zweifeln hinsichtlich der Identität der gesuchstellen-
den Person zur Anwendung kommen. 

Artikel 11, 11a und 12 BRG 

Diese drei neuen Bestimmungen vereinfachen das Verfahren. Gegenwärtig holt das Amt eine Stel-
lungnahme der Gemeinde ein, bevor es das Dossier zur Erteilung der eidgenössischen Einbürge-
rungsbewilligung an den Bund weiterleitet. Damit wird das Verfahren zwischen dem Bund und den 
Gemeinden zweigeteilt. Es gilt auch zu beachten, dass die Gemeinden nach der Abgabe ihrer Stel-
lungnahme, die manchmal Zeit braucht, noch die eidgenössische Einbürgerungsbewilligung abwar-
ten, bevor sie das Dossier dem Generalrat oder der Gemeindeversammlung unterbreiten. Das führt 
manchmal zu unnötigen Verzögerungen. Dieses Verfahren hätte ursprünglich eine raschere Behand-
lung der Dossiers ermöglichen sollen, was aber heute nicht mehr der Fall ist. 

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass das Dossier zuerst zur Erteilung der eidgenössischen Einbürge-
rungsbewilligung an das Bundesamt für Migration in Bern geschickt wird. Wie die Erfahrungen des 
Amtes zeigen, wird diese Bewilligung innert etwa 4 Monaten erteilt. 

Nach Erhalt der eidgenössischen Einbürgerungsbewilligung stellt das Amt das Dossier der Gemein-
debehörde zur Erteilung des Gemeindebürgerrechts zu. Auf diese Weise können die Gemeinden die 
Dossiers in der Gewissheit behandeln, dass die eidgenössische Bewilligung bereits vorliegt. Dies 
bildet eine zusätzliche Garantie, dass der Gemeindeversammlung oder dem Generalrat vollständige 
Dossiers vorgelegt werden können, bei denen keine Unsicherheit über die Erteilung der eidgenössi-
schen Bewilligung besteht. 

Nach der Verleihung des Gemeindebürgerrechts wird das Dossier wie bisher dem Staatsrat übermit-
telt. Dieser kann bei der Weiterleitung des Dossiers an den Grossen Rat eine negative Stellungnah-
me abgeben. Diese Sicherheitsklausel präzisiert das Verfahren bei Dossiers, die von der Kantonsre-
gierung nicht befürwortet werden. Allerdings ist ein solcher Fall offenbar noch nie vorgekommen. 
Das ist auch nicht erstaunlich, da die schwierigen Dossiers im Allgemeinen schon bei den Gemein-
debehörden scheitern. Das Einbürgerungswesen wird aber immer komplexer, und man kann nicht 
ausschliessen, dass solche Fälle einmal vorkommen werden. 

Artikel 14 und 15 BRG 

Hier geht es um rein redaktionelle Änderungen im Zusammenhang mit der Aufhebung der Einbür-
gerungsgebühr. Der Verweis auf die Erhebung einer Einbürgerungsgebühr wurde gestrichen. 
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Artikel 17 BRG 

Dies ist eine rein redaktionelle Anpassung im Zusammenhang mit der Einführung eines offiziellen 
Empfangs für neue Schweizer Bürgerinnen und Bürger (vgl. Artikel 18). Es wird präzisiert, dass 
ihnen das Einbürgerungsdokument am offiziellen Empfang überreicht wird. 

Artikel 18 BRG 

Der offizielle Empfang ist neu. Damit soll dem Einbürgerungsverfahren zusätzlich eine feierliche 
oder symbolische Dimension verliehen werden. Es geht auch darum, diesen Schritt aufzuwerten und 
die neuen Schweizerinnen und Schweizer für die Tatsache zu sensibilisieren, dass die Einbürgerung 
nicht nur ein Verwaltungsakt ist, sondern auch ein Bekenntnis zur neuen Heimat einschliessen 
muss, die sie offiziell als neue Bürgerinnen und Bürger aufnimmt. Einige Kantone kennen Vereidi-
gungen (Waadt und Genf); ein solcher förmlicher Festakt wurde aber nicht für zweckmässig erach-
tet. In der einfacheren Form eines offiziellen Empfangs soll jedoch trotzdem die Bedeutung der 
Einbürgerung für die Gesuchsteller symbolisch markiert werden. Mit dem Empfang können die 
neuen Eidgenossinnen und Eidgenossen auch eingeladen werden, ihre Bindung an die neue Heimat 
offiziell zu bezeugen, ohne dass sie unbedingt «schwören» oder «feierlich versprechen» müssen. 
Schliesslich ist der offizielle Empfang auch ein Mittel, um eine Brücke zwischen den Behörden und 
den neuen Schweizer Bürgerinnen und Bürgern zu schlagen. 

Die Bestimmung wurde relativ offen formuliert, um einen gewissen Spielraum bei der Organisation 
dieser Empfänge zu lassen. So kann der Staatsrat z.B. in corpore anwesend sein, oder er kann sich 
durch eines seiner Mitglieder oder auch durch einen Oberamtmann vertreten lassen, der ebenfalls 
ein Vertreter des Staates und eine Amtsperson ist. 

Was die zu erwartende Teilnehmerzahl betrifft, sei als Anhaltspunkt erwähnt, dass pro Jahr 
4 Einbürgerungsdekrete verabschiedet werden. In den letzten Jahren (2003, 2004 und 2005) umfass-
te jedes Dekret durchschnittlich 85 Einbürgerungsgesuche, die sowohl Einzelpersonen als auch Fa-
milien betrafen. Schätzungsweise wären also ungefähr 125 Personen an den offiziellen Empfang 
oder die offiziellen Empfänge nach jedem Einbürgerungsdekret einzuladen. 

Artikel 19 und 20 BRG 

Hier geht es um rein redaktionelle Anpassungen im Zusammenhang mit der Aufhebung der Einbür-
gerungsgebühr, die vom Bundesrecht und der Kantonsverfassung verlangt werden. 

Artikel 21 BRG 

Mit dieser Bestimmung entfällt die systematische Stellungnahme der Gemeinde bei Personen, die 
ihr freiburgisches Bürgerrecht infolge Heirat oder anderer Gründe aufgegeben haben und nun wie-
der in das Bürgerrecht aufgenommen werden möchten. In den ersten Jahren nach der Verabschie-
dung des Gesetzes von 1996 waren solche Wiederaufnahmegesuche häufig. Sie kamen im Allge-
meinen von Freiburgerinnen, die ihr Bürgerrecht infolge Heirat mit einem Schweizer unter dem 
alten Eherecht verloren hatten. Heute sind solche Gesuche seltener geworden, weil man das Bürger-
recht, das man bei der Geburt erhält, auch nach der Heirat beibehält. Zudem geben die Gemeinden 
bei Schweizerinnen und Schweizern, die früher einmal das Bürgerrecht einer Freiburger Gemeinde 
besassen, immer eine positive Stellungnahme ab, was auch logisch ist. Die Beibehaltung der Stel-
lungnahme ist deshalb nicht mehr sinnvoll. 
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Artikel 25 BRG 

Diese Bestimmung schreibt die Befugnis des Amtes für Zivilstandswesen und Einbürgerungen for-
mell fest, gegen Entscheide über erleichterte Einbürgerungen, die das Bundesamt für Migration in 
Anwendung des Bundesrechts erlassen hat, Beschwerde einzulegen. Aufgrund einer Kompetenzde-
legation der Direktion sind Beschwerden des Kantons schon jetzt de facto Sache des Amtes. Um 
aber allfällige Streitigkeiten in Bezug auf die Beschwerdelegitimation zu vermeiden, ist es sinnvoll, 
diese Kompetenz festzuschreiben, da dieser Punkt im Gesetz von 1996 nicht geregelt ist. Es ist dar-
auf hinzuweisen, dass Beschwerden gegen Entscheide über erleichterte Einbürgerungen selten sind 
(höchstens eine bis zwei Beschwerden im Jahr), da der Kanton bei solchen Dossiers sein Recht auf 
Stellungnahme ausübt und der Bund diese berücksichtigt. Manchmal hört die Bundesbehörde den 
Kanton aber nicht an. Deshalb ist eine Beschwerde gegen solche Entscheide manchmal gerechtfer-
tigt, wenn der Sachverhalt oder die Rechtslage falsch beurteilt wurde. 

Artikel 27 BRG 

Es kommt manchmal vor, dass Freiburgerinnen und Freiburger das Bürgerrecht eines anderen Kan-
tons beantragen, in dem sie im Allgemeinen seit Jahren niedergelassen sind. Heute haben sie nach 
der Einbürgerung in einem anderen Kanton sechs Monate Zeit, um eine Erklärung abzugeben, dass 
sie ihr freiburgisches Bürgerrecht behalten wollen. Seit der Inbetriebnahme von « Infostar » werden 
die Eintragungen in den Familienregistern nicht mehr von Hand vorgenommen; die Gewährung des 
neuen Bürgerrechts wird vom Einbürgerungskanton direkt in « Infostar » eingetragen. Zudem war 
die Frist von 6 Monaten für die Zivilstandsbeamten problematisch und schwierig zu handhaben. 

Die vorgeschlagene Änderung vereinfacht die geltende Regelung. Von jetzt an behält ein Freibur-
ger, der das Bürgerrecht eines anderen Kantons erwirbt, sein freiburgisches Bürgerrecht. Wenn er 
aber im Rahmen des Einbürgerungsverfahrens in einem anderen Kanton eine Verzichtserklärung 
unterzeichnet, verliert er sein freiburgisches Bürgerrecht automatisch bei der Erteilung des neuen 
Bürgerrechts. Das Amt nimmt davon Kenntnis und nimmt die nötigen Anpassungen in « Infostar » 
vor. 

Artikel 33 BRG 

Artikel 33 des Gesetzes von 1996 wird geändert, weil die Stellungnahme der Gemeinde wegfällt. In 
ihrem neuen Wortlaut regelt die Bestimmung die Befugnis der Gemeindeversammlung oder des 
Generalrats zur Erteilung oder Verweigerung des Gemeindebürgerrechts an Ausländerinnen und 
Ausländer der ersten Generation (Absatz 1). Der zweite Absatz überträgt diese Kompetenz im Fall 
von Gesuchstellern der zweiten Generation sowie von Schweizerinnen und Schweizern dem Ge-
meinderat und hält fest, dass ein abschlägiger Entscheid begründet werden muss. 

Artikel 35 BRG 

Artikel 35 regelt die Behandlung des Einbürgerungsgesuchs durch die Gemeindeversammlung oder 
den Generalrat sowie die Frage der Begründung eines allfälligen negativen Einbürgerungsent-
scheids. 

Absatz 1 präzisiert, dass der Gemeinderat das Dossier nach der Prüfung mit seiner Stellungnahme 
an die Gemeindeversammlung oder den Generalrat weiterleitet. Dieser Absatz enthält nichts Neues 
und entspricht dem in Artikel 42 des Gesetzes über die Gemeinden vorgesehenen Verfahren für 
Geschäfte, die von der Gemeindeversammlung oder dem Generalrat zu behandeln sind. 
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Absatz 2 betrifft den Fall einer negativen Stellungnahme des Gemeinderats zuhanden der Gemein-
deversammlung oder des Generalrats. Um der Begründungspflicht Genüge zu tun, die in diesem 
Fall zum Tragen kommt, ist es am einfachsten, einen vorbereiteten Entscheidsentwurf über die 
Verweigerung des Bürgerrechts zur Abstimmung vorzulegen. Wenn die Gemeindeversammlung 
oder der Generalrat den Antrag des Gemeinderats unterstützt, ist die Frage der Begründung des Ent-
scheids so schon geregelt. Falls man der Gemeindeexekutive nicht folgt und die Gesuchstellerin 
oder den Gesuchsteller trotzdem in das Bürgerrecht aufnimmt, wird die Vorlage hinfällig. Es sei 
daran erinnert, dass positive Entscheide nicht begründet werden müssen (Art. 67 Bst. a des Gesetzes 
über die Verwaltungsrechtspflege). Dies ist der einfachste Fall. 

Absatz 3 betrifft den Fall, dass die Gemeindeversammlung einer Gesuchstellerin oder einem Ge-
suchsteller das Bürgerrecht trotz der positiven Stellungnahme des Gemeinderats verweigert. In die-
sem Fall ist es Sache des Gemeinderats, die Gesuchstellerin oder den Gesuchsteller zu informieren 
und die Gründe für die Ablehnung des Gesuchs darzulegen. Die Beratungen der Gemeindever-
sammlung müssen in einem Protokoll zusammengefasst und der gesuchstellenden Person mitgeteilt 
werden. 

Absatz 4 behandelt schliesslich den Fall, dass der Generalrat einer Gesuchstellerin oder einem Ge-
suchsteller das Bürgerrecht trotz der positiven Stellungnahme des Gemeinderats verweigert. In die-
sem Fall muss ein Entscheid verfasst werden können, in dem die Gründe für den negativen Ent-
scheid aufgeführt sind. Dieser Entscheid ist natürlich vom Präsidenten des Generalrats zu unter-
zeichnen und nicht vom Ammann. 

Die Begründung eines negativen Einbürgerungsentscheids ist natürlich nicht immer leicht für die 
Gemeindebehörden. Trotzdem sollte man daraus auch nicht ein unüberwindbares Hindernis ma-
chen. Ziel ist es, willkürliche Entscheide zu vermeiden, die aus unklaren Gründen gefällt werden. 
Die Einbürgerung wird damit nicht unbedingt zu einem Recht, aber zu einer Möglichkeit, deren 
Gewährung Sache der politischen Behörden bleibt. Die Entscheidung, ob das Bürgerrecht gewährt 
wird, bleibt weiterhin ein Hoheitsakt der zuständigen politischen Behörden. Mit der Verpflichtung, 
negative Entscheide zu begründen, nähert sie sich aber etwas mehr einem Verwaltungsakt an als 
bisher. Die verfassungsmässige Begründungspflicht ist als Verpflichtung zu verstehen, die den Be-
hörden auferlegt wird, um völlig willkürliche Entscheide zu verhindern. Diese Verpflichtung gilt 
natürlich auch für negative Entscheide des Grossen Rates. Daran erinnern die neuen Artikel 12 und 
13 Abs. 3 ausdrücklich. 

Artikel 38 BRG 

Mit der Aufhebung dieser Bestimmung entfällt der Grundsatz, dass bei der Erteilung des Gemein-
debürgerrechts an Personen, die das Bürgerrecht einer anderen freiburgischen Gemeinde besitzen, 
eine Einbürgerungsgebühr erhoben wird. Wenn die Einbürgerungsgebühr bei Ausländern gestrichen 
wird, muss sie natürlich auch bei Schweizern und bei Freiburgern aufgehoben werden, denen das 
Bürgerrecht einer anderen Gemeinde des Kantons erteilt wird. 

Artikel 44a BRG 

Die Bestimmungen über die Rechtsmittel orientieren sich an der geltenden Praxis unseres Kantons. 
So können Entscheide der Gemeindebehörden beim Oberamtmann angefochten werden (Absatz 1 
und 2). Allerdings bleibt bei Entscheiden des Gemeinderates die Möglichkeit bestehen, eine Wie-
dererwägung zu verlangen, bevor man in Anwendung des Verweises auf Artikel 153 des Gesetzes 
über die Gemeinden Beschwerde einlegt. 
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Ein allfälliger negativer Entscheid des Grossen Rates kann mit Beschwerde beim Verwaltungsge-
richt angefochten werden. Auch diese Lösung ist nicht neu und kommt in unserer kantonalen Ge-
setzgebung schon zur Anwendung. 

Wenn nicht anders angegeben, gelten die im Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vorgesehe-
nen Beschwerdefristen. Die ordentliche Beschwerdefrist beträgt also 30 Tage seit der Eröffnung des 
abschlägigen Einbürgerungsentscheids (vgl. Artikel 79 VRG). 

Absatz 4 beschränkt die zulässigen Beschwerdegründe auf das Willkürverbot. Beim Entscheid 
Emmen befasste sich das Bundesgericht im Rahmen einer staatsrechtlichen Beschwerde wegen 
Verletzung klarer verfassungsmässiger Grundsätze, d.h. des Willkürverbots und des Grundsatzes 
der Nichtdiskriminierung aufgrund der Rasse, mit dem Fall. Zudem präzisiert das neue Bundesge-
setz über das Bundesgericht (BGG) in Artikel 83 Bst. b, dass Beschwerden gegen Entscheide über 
ordentliche Einbürgerungen unzulässig sind. Daraus folgt, dass es kein Recht auf Einbürgerung 
gibt. Die Einbürgerung bleibt ein politischer Entscheid, was die Respektierung der Gemeinde- und 
Kantonsautonomie rechtfertigt. Deshalb werden die Beschwerdegründe auf das allgemeine Prinzip 
des Willkürverbots beschränkt. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Begründungspflicht für 
negative Entscheide verhindern sollte, dass willkürliche Entscheide, d.h. ohne Begründung oder aus 
unklaren Gründen gefällte Entscheide, erlassen werden. 
 

Art. 2: Änderung des Gesetzes vom 25. September 1980 über die Gemeinden 

Artikel 10 Abs. 1 Bst. a) und Art. 60 Abs. 3 Bst. k) GG 

Hier geht es um rein redaktionelle Anpassungen im Zusammenhang mit der Aufhebung der Einbür-
gerungsgebühr, die vom Bundesrecht und der Kantonsverfassung verlangt und mit diesem Geset-
zesentwurf umgesetzt werden. 
 

Art. 3: Inkrafttreten 

Es ist Sache des Staatsrats, den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes festzulegen. Es sei je-
doch darauf hingewiesen, dass es sich bei den Bestimmungen im Zusammenhang mit der Aufhe-
bung der Einbürgerungsgebühr, nur um eine Anpassung des kantonalen Rechts an das übergeordne-
te Recht handelt. Materiell sind diese Änderungen bereits am 1. Januar 2006, zur gleichen Zeit wie 
die Bundesgesetzgebung, in Kraft getreten. Die Gemeinden des Kantons wurden im Herbst 2005 
mit einem Rundschreiben des Amts für Zivilstandswesen und Einbürgerungen auf diese Situation 
aufmerksam gemacht. 
 

______________________________________________________ 
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